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Zur Fahrlässigkeit eines Bankkunden, der im Online-
Banking beim Log-In-Vorgang trotz ausdrücklichen
Warnhinweises gleichzeitig mehrere TAN eingibt

Zu der Frage, wann Ansprüche auf Rückzahlung über-
höhter Zinsen verjähren, die deshalb bestehen, weil sich
die Anforderungen an Zinsanpassungsklauseln  in der
BGH-Rechtsprechung verändert haben

Zur Haftung des Geschäftsführers, der unter Verstoß ge-
gen seine Kompetenz namens der GmbH eine Garantie-
erklärung abgegeben hat; zur Pflicht des Gerichts, zu ei-
nem bestrittenen erheblichen Vorbringen, das zum frühe-
ren Vortrag der Partei in Widerspruch steht, Beweis zu er-
heben

Keine Verlegung des Satzungs- und Verwaltungssitzes ei-
ner ausländischen Kapitalgesellschaft nach Deutschland
unter identitätswahrendem Formwechsel in eine Kapital-
gesellschaft nach deutschem Recht

Zur Frage, ob kommunale Abgaben für die Wasserversor-
gung im Land Baden-Württemberg als öffentliche Last auf
dem Grundstück ruhen

Zu den Anforderungen an die Feststellung der Zahlungs-
einstellung

Zur Vorsatzanfechtung gegen einen uneigennützigen
Treuhänder, der ihm überlassene Geldbeträge nach
Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners an be-
stimmte Gläubiger weiterleitet; zu den Voraussetzungen,
unter denen die Vorsatzanfechtung gegenüber Banken
als Zahlungsmittlern durchgreift; zur Wertersatzhaftung
nach § 143 Abs. 1 Satz 2 InsO
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Zur fehlenden Übertragung einer im Servitutenbuch ei-
ner württembergischen Gemeinde eingetragenen Dienst-
barkeit auf ein neu angelegtes Grundbuchblatt; zum
Außerkrafttreten von landesrechtlichen Vorschriften, die
von der Grundbuchordnung abweichen

Zur ausreichenden Bezeichnung eines einzutragenden
Rechts in einem Urteil über die Bewilligung der Eintra-
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verfahren eingeleitet hat
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